
Vermieter- 

anteil in %

Vermieter-

anteil in € (br.)

Das Objekt hat erstmals nach dem 01.01.2023 einen 

Wärmeanschluss erhalten.
nein 0% 0% -  €              

Das Objekt wird überwiegend als Nichtwohngebäude genutzt. nein 50% 50% 322,41 €       

Das Objekt wird überwiegend als Wohngebäude genutzt und es 

liegen keine Ausnahmen vor, welche gegen eine energetische 

Sanierung sprechen.

ja
%-Satz lt. 

Stufenmodell
30% 193,45 €       

Das Wohngebäude kann aufgrund von denkmalschutzrechtlichen 

Vorgaben oder Beschränkungen bei der Erneuerung der 

Heizungsanlage nicht energetisch verbessert werden.

ja

%-Satz lt. 

Stufenmodell 

halbiert

15% 96,72 €         

Das Wohngebäude kann aufgrund von denkmalschutzrechtlichen 

Vorgaben und Beschränkungen bei der Erneuerung der 

Heizungsanlage nicht energetisch verbessert werden.

nein 0% 0% -  €              

CO2-Kostenaufteilung zwischen Vermieter und Mieter ab 

01.01.2023 nach CO2KostAufG 

Findet das 

Stufenmodell 

Anwendung?

Wie hoch ist der 

Vermieter-

anteil (%- 

Angabe)

Beipielobjekt: Erdgas, 

100.000 kWh, 800 m² HZ-Fl.

Dieses Beispiel wurde über https://co2kostenaufteilung.bmwk.de generiert (erstellt am 01.02.2024) .


